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für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 

Linus Digital Finance AG, Berlin 

 

 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in der Form des § 162 AktG gibt Auskunft 
über die individuelle Vergütung der gegenwärtigen und ehemaligen Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder der Linus Digital Finance AG, Berlin (weiter auch als „Gesellschaft“).  

Der Bericht wurde von Vorstand und Aufsichtsrat in Einklang mit den Anforderungen des § 162 
Aktiengesetz (AktG) erstellt und entspricht den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK) in seiner Fassung vom 28. April 2022 (veröffentlicht im 
Bundesanzeiger am 27. Juni 2022). 

Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer der Gesellschaft, der Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, entsprechend § 162 Abs. 3 AktG formal geprüft. Der Vermerk 
des Abschlussprüfers ist am Ende dieses Berichts gemäß § 162 Abs. 3 Satz 4 AktG 
wiedergegeben. 

Die Erstellung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG liegt in der Verantwortung des 
Vorstands und des Aufsichtsrats. Der Vergütungsbericht sowie der Vermerk des 
Abschlussprüfers über die durchgeführte formelle Prüfung sind auf der Internetseite der Linus 
Digital Finance AG abrufbar 

https://www.linus-finance.com/investor-relations. 

Das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder sowie das 
System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder kann unter 

https://www.linus-finance.com/investor-relations 

abgerufen werden. 

 

2.1. Vergütungssystem für den Vorstand 

Am 9. Mai 2022 hat der Aufsichtsrat der Linus Digital Finance AG im Einklang mit den Vorgaben 
des § 87a Abs. 1 AktG ein Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen, das die 
Hauptversammlung, der das System erstmals zur Billigung vorgelegt wurde, am 24. Juni 2022 
mit einer Mehrheit von 99,997 % der abgegebenen Stimmen gebilligt hat. Das 
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gilt für alle nach der ordentlichen 
Hauptversammlung am 24. Juni 2022 neu abzuschließenden oder zu verlängernden 
Vorstandsdienstverträge. Die bereits geschlossenen Dienstverträge mit den zum 24. Juni 2022 
amtierenden Vorstandsmitgliedern blieben von dem gebilligten Vorstandsvergütungssystem 
unberührt; auf diese findet bis spätestens zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit die 
bisherige Vergütungspraxis weiterhin Anwendung. 

2.2. Vergütungssystem für den Aufsichtsrat 

Die ordentliche Hauptversammlung der Linus Digital Finance AG hat am 24. Juni 2022 zudem 
das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung der 
Satzung mit einer Mehrheit von 99,997 % der abgegebenen Stimmen beschlossen. Mit der 
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Eintragung der neuen Satzung am 2. August 2022 in das Handelsregister ist das 
Vergütungssystem in § 12 der Satzung geregelt. 

2.3. Personelle Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Im Geschäftsjahr 2022 kam es sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat zu personellen 
Veränderungen. 

Zu Beginn des Geschäftsjahr 2022 bestand der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern, namentlich 
Verena Mohaupt (Vorsitzende), Christian Vollmann (stv. Vorsitzender), Jennifer Brenke und 
Kristian Schmidt-Garve. Im Rahmen der Hauptversammlung am 24. Juni 2022 wurden alle vier 
Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt. Zudem schuf die Hauptversammlung einen fünften 
Aufsichtsratssitz und wählte Prof. Dr. Axel Wieandt in den Aufsichtsrat. Mit der Eintragung der 
Satzungsänderung am 2. August 2022 besteht der Aufsichtsrat der Linus Digital Finance AG 
folglich aus fünf Mitgliedern.  

Der Vorstand setzte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2022 aus zwei 
gleichberechtigten Mitgliedern zusammen, namentlich David Neuhoff (Vorsitzender) und 
Frederic Olbert. Mit Beschluss vom 30. September 2022 entschied der Aufsichtsrat der Linus 
Digital Finance AG, zusätzlich zwei stellvertretende Vorstandsmitglieder, namentlich Lucas 
Boventer und Dr. Christopher Danwerth mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 zu bestellen. Zum 
31. Oktober 2022 schied sodann Frederic Olbert aus dem Vorstand aus, sodass ab 1. November 
2022 der Vorstand aus einem ordentlichen Vorstandsmitglied (Vorsitzender) und zwei 
stellvertretenden Vorstandsmitgliedern bestand. 

Die Linus Digital Finance AG hat zudem am 21. November 2022 mitgeteilt, dass der Vorsitzende 
des Vorstands der Linus Digital Finance AG, David Neuhoff, mit dem Ablauf seiner Bestellung 
als Vorstandsmitglied am 24. Januar 2023 in den Aufsichtsrat wechseln soll. David Neuhoff 
wurde mit Unterstützung des Mehrheitsaktionärs der Gesellschaft mit Beschluss vom 
20. Januar 2023 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. In diesem Zuge wird hat 
das Mitglied des Aufsichtsrats Christian Vollmann sein Amt mit Ablauf des 24. Januar 2023 
niederlegt. Perspektivisch soll David Neuhoff auch den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. 

Zugleich hat der Aufsichtsrat am 21. November 2022 Lucas Boventer und Dr. Christopher 
Danwerth, die mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 bereits zu stellvertretenden 
Vorstandsmitgliedern bestellt wurden, zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt. Beide 
wurden bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2025 bestellt und führen die Gesellschaft als Co-
CEOs. 

 

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands wurde vom Aufsichtsrat entwickelt und 
spiegelt die langfristigen strategischen Ziele der Gesellschaft und die Verantwortlichkeiten der 
Vorstandsmitglieder sowie den Umfang ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung des 
Erfahrungsgrads jedes Mitglieds wider. 

3.1. Überblick Geschäftsjahr 2022 

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands basierte im Geschäftsjahr 2022 im Fall von David 
Neuhoff auf den Regelungen des mit der Linus GmbH (Rechtsvorgängerin der Linus Digital 
Finance AG) geschlossenen Geschäftsführerdienstvertrags – nebst Nachträgen – und setzte 
sich aus einer Festvergütung und einer anteilsbasierten Vergütung zusammen: 

• Festvergütung: Grundvergütung, Einmalzahlungen und Nebenleistungen (Dienstwagen) 

• Anteilsbasierte Vergütung: Vesting gewährter Aktien der Gesellschaft im Rahmen des 
Vesting Share Plans (wie nachstehend beschrieben) 

Im Fall von Frederic Olbert beruhte die Vergütung auf einem Vorstandsdienstvertrag mit Geltung 
ab 1. Januar 2022 und setzt sich aus einer Festvergütung und einer anteilsbasierten Vergütung 
zusammen: 
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• Festvergütung: Grundvergütung, Einmalzahlungen und Nebenleistungen (Zuschuss zu 
Versorgungs-/Versicherungsleistungen) 

• Variable Vergütung: kurzfriste erfolgsabhängige Vergütung (STI) 

• Anteilsbasierte Vergütung: Vesting gewährter Aktien der Gesellschaft im Rahmen des 
Vesting Share Plans (wie nachstehend beschrieben) 

Mit den stellvertretenden Vorstandsmitgliedern Lucas Boventer und Dr. Christopher Danwerth 
wurde vereinbart, dass die Vergütung aus dem jeweiligen Anstellungsvertrag fortgeführt wird. 
Die Vergütung für die Festvergütung stellvertretenden Vorstandsmitglieder bestand daher aus: 

• Festvergütung 

• Variable Vergütung: Jahresbonus (STI) 

Im Berichtsjahr 2022 wurden keine variablen Vergütungsbestandteile von Mitgliedern des 
Aufsichtsrates zurückgefordert. 

3.2. Festvergütung  

Die fixen Vergütungsbestandteile der Vorstandsmitglieder bestanden im Geschäftsjahr 2022 
aus (i) TEUR 200 für David Neuhoff, den Vorstandsvorsitzenden der Linus Digital Finance AG, 
(ii) einer Grundvergütung in Höhe von TEUR 160 p.a. für das ordentliche Vorstandsmitglied 
Frederic Olbert und das stellvertretende Vorstandsmitglied Lucas Boventer und (iii) einer 
Grundvergütung in Höhe von TEUR 150 p.a. für das stellvertretende Vorstandsmitglied 
Dr. Christopher Danwerth. Neben der Grundvergütung zählen Nebenleistungen zu der 
Festvergütung des Vorstands. Nebenleistungen bestehen bei der Gesellschaft in Form der 
Überlassung eines Dienstwagens an David Neuhoff und einem pauschalen Zuschuss zur 
Eigenfinanzierung von Frederic Olbert aufgenommenen Versorgungsleistungen oder 
persönlichen Versicherungsleistungen in Höhe von monatlich (pauschal) EUR 833. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt die auf die einzelnen Vorstandsmitglieder entfallende 
Festvergütung. 

TEUR David Neuhoff Frederic Olbert 
(bis 31.10.2022) 

Lucas Boventer 
(ab 01.10.2022) 

Dr. Christopher 
Danwerth 

(ab 01.10.2022) 

Summe 

Grundvergütung 200 133 40 38 411 

Einmalzahlungen -- -- -- -- -- 

Nebenleistungen 7 9 -- -- 16 

Festvergütung  207 142 40 38 427 

 

3.3. Anteilsbasierte Vergütung  

3.3.1. Vesting Share Plan 

Die Gesellschaft hat – unter anderem – für die Mitglieder des Vorstands ein Programm zur 
Gewährung von Aktien an der Gesellschaft (bzw. Geschäftsanteilen an der Rechtsvorgängerin 
der Gesellschaft) einschließlich einer Rückkaufsoption der Gesellschaft, die maßgeblich an den 
Zeitablauf anknüpft („Vesting Share Plan“), eingeführt.  

Im Rahmen einer Gesellschaftervereinbarung („Option Agreement“) haben – unter anderem – 
die ordentlichen Mitglieder des Vorstands sowie Lucas Boventer (im Folgenden „Begünstigte“ 
genannt) der Gesellschaft mit weiteren Aktionären (bzw. Gesellschaftern der 
Rechtsvorgängerin der Gesellschaft) vereinbart, dass der Gesellschaft unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Recht auf Rückkauf von Aktien an der Gesellschaft, die – unter anderem 
– den Mitgliedern des Vorstands in den Geschäftsjahren 2018 und 2020 gewährt wurden, 
zukommt. Die Rückerwerbsoption der Gesellschaft verfällt teilweise und linear über den 
Erdienungszeitraum (Vesting), namentlich alle 6 Monate. Aktien, für die keine 
Rückerwerbsoption der Gesellschaft mehr besteht, werden im Folgenden als gevestete Aktien 
bezeichnet. Die den Vorstandsmitgliedern gewährten Aktien unterliegen einem 
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Erdienungszeitraum (Vesting) von 5 bis 7 Jahren, der zwischen Juni 2018 und Dezember 2020 
begann, in den meisten Fällen mit einer 12-monatigen Cliff-Periode für die erste Unverfallbarkeit. 
Zum 31. Dezember 2022 bestand für kein Vorstandsmitglied mehr eine Cliff-Periode.  

Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds kann die Gesellschaft die 
Rückerwerbsoption für alle zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch nicht gevesteten Aktien 
gegen Zahlung eines Kaufpreises pro Aktie ausüben, der dem ursprünglich vom 
Vorstandsmitglied gezahlten Preis entspricht, d.h. EUR 1,00 pro GmbH-Geschäftsanteil, 
entspricht rd. EUR 0,01 pro LINUS-Aktie, vorbehaltlich von Anpassungen für bestimmte spätere 
Kapitalmaßnahmen. Wird die Rückerwerbsoption nicht ausgeübt, hat das Vorstandsmitglied 
anstelle der Übertragung der Aktien eine Zahlung je Aktie auf der Grundlage des inländischen 
volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft während der letzten drei 
Monate unmittelbar vor Ablauf der Ausübungsfrist der Rückerwerbsoption zu leisten. Darüber 
hinaus unterliegt ein Teil der Aktien einer so genannten negativen Liquidationspräferenz, 
wonach dem Vorstandsmitglied im Falle der Veräußerung von Aktien der Veräußerungserlös 
nur insoweit verbleibt, als die Marktkapitalisierung der Gesellschaft EUR 20,0 Mio.  bzw. im 
Einzelfall EUR 13,3 Mio. übersteigt; der anteilige Erlös je veräußerter Aktie bis zu dieser 
Bewertung ist an die Gesellschaft abzuführen. 

Das Option Agreement sieht bestimmte Liquiditätsereignisse vor, bei denen bestimmte Exit-
Erlöse an die am Liquiditätsereignis teilnehmenden Aktionäre ausgeschüttet werden. Für die 
Verteilung des Exit-Erlöses enthält das Option Agreement Regelungen über 
Liquidationspräferenzen zugunsten der Gesellschaft. Wirtschaftlich gesehen stellen diese 
Liquidationspräferenzen den „Ausübungspreis“ der Aktien der Begünstigten dar, da die 
Begünstigten verpflichtet sind, die Liquidationspräferenzen an die Gesellschaft weiterzugeben. 
In den folgenden Angaben wird der Betrag des Liquidationsvorzugs je Aktie als 
„Ausübungspreis“ bezeichnet.  

Das Option Agreement hat eine feste Laufzeit von 20 Jahren und kann nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. 

Der beizulegende Zeitwert (nach IFRS 2 ermittelte „grant date fair value“) der gewährten Aktien 
wird zum Zeitpunkt der Gewährung unter Verwendung eines Black-Scholes-Merton-
Simulationsmodells und unter Berücksichtigung der Bedingungen, zu denen die Aktien gewährt 
wurden, ermittelt.  

3.3.2. Vorstandsvergütung im Rahmen des Vesting Share Plan 

Der Vesting Share Plan wurde vor der Umwandlung in die Rechtsform einer AG eingeführt, 
weshalb sich die Gewährung aus diesem Programm grundsätzlich auf Geschäftsanteile an der 
vormaligen Linus GmbH bezieht. Das Option Agreement wurde mit Umwandlung in die 
Rechtsform einer AG geschlossen. Die nachfolgende Tabelle stellt die den Vorstandsmitgliedern 
gewährten Geschäftsanteile sowie die diesen zum 31. Dezember 2022 jeweils entsprechenden 
Aktien in Abhängigkeit von den vereinbarten Vesting-Perioden dar (Gesamtgewährung).     

 David Neuhoff Frederic Olbert Lucas Boventer 

 
Geschäfts-

anteile 
Aktien 

Geschäfts-
anteile 

Aktien 
Geschäfts-

anteile 
Aktien 

Tranche 1 625 121.348 -- -- -- -- 

Tranche 2 -- -- -- -- 125 24.269 

Tranche 3 -- -- -- -- 385 74.627 

Tranche 4 -- -- -- -- 300 58.055 

Tranche 5 600 116.324 650 127.977 -- -- 

Gesamt 1.225 237.672 650 127.977 810 156.591 

 
Die Tranche 1 sieht ab 1. Juni 2018 ein gestaffeltes, lineares, halbjährliches Vesting (zum 1. Juni 
und 1. Dezember des jeweiligen Jahres) über eine Vesting-Periode von 84 Monaten sowie keinen 
Ausübungspreis (sog. Strike) je Aktie vor.  
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Die Tranche 2 sieht ab 1. Juni 2019 ein gestaffeltes, lineares, halbjährliches Vesting (zum 1. Juni 
und 1. Dezember des jeweiligen Jahres) über eine Vesting-Periode von 72 Monaten sowie keinen 
Ausübungspreis (sog. Strike) je Aktie vor. 

Die Tranche 3 sieht ab 1. Februar 2020 ein gestaffeltes, lineares, halbjährliches Vesting (zum 1. 
Februar und 1. August des jeweiligen Jahres) über eine Vesting-Periode von 60 Monaten sowie 
einen (rechnerischen) Ausübungspreis (sog. Strike) von derzeit EUR 2,00 je Aktie vor. 

Die Tranche 4 sieht ab 1. November 2020 ein gestaffeltes, lineares, halbjährliches Vesting (zum 
1. Mai und 1. November des jeweiligen Jahres) über eine Vesting-Periode von 60 Monaten sowie 
einen (rechnerischen) Ausübungspreis (sog. Strike) von derzeit EUR 3,00 je Aktie vor. 

Die Tranche 5 sieht ab 1. Dezember 2020 ein gestaffeltes, lineares, halbjährliches Vesting (zum 1. 
Juni und 1. Dezember des jeweiligen Jahres) über eine Vesting-Periode von 60 Monaten sowie 
einen (rechnerischen) Ausübungspreis (sog. Strike) von derzeit EUR 3,00 je Aktie vor. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die auf die einzelnen Vorstandsmitglieder entfallende 
anteilsbasierte Vergütung aus dem Vesting Share Plan im Geschäftsjahr 2022. Die nachfolgenden 
Angaben für die Geschäftsanteile und Aktien betreffen die im Geschäftsjahr 2022 während der 
Amtszeit eines Vorstandsmitglieds gevesteten Aktien, die folglich nicht mehr der 
Rückerwerbsoption der Gesellschaft unterliegen. 

 David Neuhoff Frederic Olbert Lucas Boventer Summe 

Vesting Geschäftsanteile in 2022 
- Stück 

Tranche 1: 90 
Tranche 5: 120 

210 
65 

Tranche 2: 11 
Tranche 4: 30 

41 
316 

Vesting Aktien in 2022 - Stück 
Tranche 1: 17.336 
Tranche 5: 23.265 

40.601 
12.798 

Tranche 2: 2.023 
Tranche 4: 5.806 

7.829 
61.228 

Beizulegender Zeitwert bei 
Ausgabe in 2018, 2019 bzw. 
2020 in TEUR 

48 53 50 121 

Vergütung in TEUR 48 53 50 121 

 
Der angegebene beizulegende Zeitwert bei Ausgabe ist ein nach allgemein anerkannten 
Bewertungsmethoden ermittelter Zeitwert der Aktienoptionen zum Gewährungszeitpunkt (der 
nach IFRS 2 ermittelte „grant date fair value“).  

Hätten die Mitglieder des Vorstands die im Geschäftsjahr 2022 gevesteten Aktien der 
Gesellschaft am Markt, namentlich im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse, unter 
(rechnerischem) Abzug des Ausübungspreises zu den jeweiligen Vesting-Terminen erworben 
oder veräußert, hätten sie folgende Mittel (Zeitwert) aufwenden müssen: 

TEUR David Neuhoff Frederic Olbert Lucas Boventer Summe 

Vesting-Ereignis am 1. Juni 2022 
(Schlusskurs der Aktien der 
Gesellschaft (XETRA): EUR 18,30) 

Tranche 1: 159 
Tranche 5: 213 

371 

234 
 

 606 

Vesting-Ereignis am 1. November 
2022 (Schlusskurs der Aktien der 
Gesellschaft (XETRA): EUR 4,46) 

  26 26 

Vesting-Ereignis am 1. Dezember 
2022 (Schlusskurs der Aktien der 
Gesellschaft (XETRA): EUR 3,76) 

Tranche 1: 36 
Tranche 5: 44 

76 
48 8 132 

Vergütung in TEUR 448 282 34 764 

 
Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstands sowie die Relation der jeweiligen 
Vergütungsarten in Abhängigkeit von dem zu Grunde gelegten Wert für die anteilsbasierte 
Vergütung wird nachfolgend dargestellt:  
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3.3.2.1. Beizulegender Zeitwert bei Ausgabe der Anteile (IFRS 2) 

TEUR 
David 

Neuhoff 
Frederic 
Olbert 

Lucas 
Boventer 

Dr. Christopher 
Danwerth 

Summe 

Festvergütung 207 142 40 38 427 

anteilsbasierte Vergütung 48 22* 50 -- 120 

Gesamt 255 164 90 38 547 

davon Festvergütung 81 % 87 % 44 % 100 % 78 % 

davon anteilsbasierte Vergütung 19 % 13 % 56 % 0 % 22 % 

  * anteilig für den Anstellungszeitrum im Geschäftsjahr 2022  

3.3.2.2. Markterwerb beim Vesting-Termin (nach Abzug des Ausübungspreises) 

TEUR 
David 

Neuhoff 
Frederic 
Olbert 

Lucas 
Boventer 

Dr. Christopher 
Danwerth 

Summe 

Festvergütung 207 142 40 38 427 

anteilsbasierte Vergütung 448 282 34  764 

Gesamt 655 424 74 38 1.191 

davon Festvergütung 32 % 33 % 54 % 100 % 36 % 

davon anteilsbasierte Vergütung 68 % 67 % 46 % 0 % 64 % 

3.3.3. Förderung der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft und Anwendung der 
Leistungskriterien 

Mit der Vergütung der Vorstandsmitglieder soll die Geschäftsstrategie der Gesellschaft und deren 
Umsetzung gefördert werden. Die Vorstandsvergütung ist in besonderem Maße auf die 
langfristige Wertsteigerung des Unternehmens ausgerichtet und gründet in der Historie der 
Gesellschaft. Der Vesting- Share Plan wurde im Jahr 2018 aufgelegt, als die Gesellschaft noch in 
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung firmierte. Sowohl mit Blick auf 
Systematik und Höhe entsprach der Vesting Share Plan dem Marktstandard für 
Wachstumsunternehmen und folgte dem Ansatz, dass herausragende Leistungen durch eine 
angemessene Vergütung honoriert werden sollen. Über die Beteiligung an der langfristigen 
Wertsteigerung der Gesellschaft wird der Vorstand zum unternehmerischen Handeln angehalten. 
Die Rückerwerbsoption der Gesellschaft ist allein an den Zeitablauf, nicht an die Anwendung von 
Leistungskriterien geknüpft. Der Leistungsbezug des Vesting Share Plan ergibt sich aus der 
Abhängigkeit von der Kursentwicklung. Die langfristige variable Vergütung macht daher einen 
wesentlichen Anteil der Gesamtvergütung aus und übersteigt die kurzfristige variable Vergütung 
deutlich. Um das Handeln des Vorstands auf eine langfristige, positive Entwicklung der 
Gesellschaft und die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft auszurichten, wurden die variablen 
Vergütungsbestandteile in Form von Aktien gewährt. Wirtschaftliches Erfolgsziel ist die 
Entwicklung des Aktienkurses der Linus Digital Finance AG. 

3.4. Änderungen des Vergütungssystems ab 2023 

Der Aufsichtsrat hat im Einklang mit den Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG im Mai 2022 ein neues 
Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen und dieses der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Juni 2022 zur Billigung vorgelegt. Die 
Hauptversammlung hat das mit einer Mehrheit von 99,997 % der abgegebenen Stimmen 
gebilligt. 

Bei wesentlichen Änderungen am Vergütungssystem oder mindestens alle vier Jahre wird das 
Vergütungssystem der Hauptversammlung der Linus Digital Finance AG erneut zur Billigung 
vorgelegt. 

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder folgt der Empfehlung der DCGK G.18 und besteht nur 
aus fixen Vergütungsbestandteilen. Zu diesen Vergütungsbestandteilen gehören eine 
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Festvergütung pro Geschäftsjahr, sowie Zusatzvergütungen für Ausschusstätigkeiten oder den 
Vorsitz im Aufsichtsrat (ggf. zzgl. der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer).  

Im Geschäftsjahr 2022 wurde den Aufsichtsratsmitgliedern eine Vergütung von insgesamt 
TEUR 132,1 gewährt. Davon entfielen TEUR 117,3 auf die Tätigkeit im Aufsichtsrat 
(Festvergütung) und TEUR 13,5 für die Vorsitzvergütung im Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss 
(Zusatzvergütung) sowie Ausschusstätigkeit. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Vergütung, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihren Aufgaben und der Lage der Gesellschaft steht. Die ordentliche 
Hauptversammlung der Linus Digital Finance AG hat am 24. Juni 2022 ein neues 
Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats und eine entsprechende Änderung der 
Satzung beschlossen. Mit der Eintragung der neuen Satzung am 2. August 2022 in das 
Handelsregister ist das Vergütungssystem in § 12 der Satzung geregelt und in Kraft getreten.  

4.1. Vergütung vom 1. Januar 2022 bis 1. August 2022 

Die Vergütung des Aufsichtsrats vom 1. Januar 2022 bis 1. August 2022 beruht auf einem 
Beschluss der Hauptversammlung der Linus Digital Finance AG vom 16. April 2021 und beträgt 
TEUR 20 als Festvergütung für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat für jedes Geschäftsjahr. Die 
Vorsitzende erhält zusätzlich TEUR 5, der stellvertretende Vorsitzende erhält zusätzlich TEUR 2,5. 
Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten zusätzlich TEUR 1, der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses erhält zusätzlich TEUR 2,5. Vergütungen für Ausschusstätigkeiten werden 
nur geschuldet, wenn der Ausschuss im Geschäftsjahr mindestens einmal getagt hat. 

Für jedes Geschäftsjahr erfolgt die Zahlung der Aufsichtsratsvergütungen im Januar des 
jeweiligen Folgejahres. Mitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 
Aufsichtsrat angehört haben, erhalten grundsätzlich eine anteilige Vergütung. Aufgrund der 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ab dem 25. Januar 2021 wurde die Vergütung für alle Mitglieder 
des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 für das volle Geschäftsjahr 2021 (12 Monate) gewährt. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats entfallenden 
Beträge. 

TEUR 
Verena 

Mohaupt 
(Vors.) 

Christian 
Vollmann 

(Stv. Vors.) 

Prof. Dr. Axel 
Wieandt 

Jennifer 
Brenke 

Kristian 
Schmidt-

Garve 

Festvergütung 11,7 11,7 2,1 11,7 11,7 

Zusatzvergütung 
Vorsitz 

2,9 1,5 0,0 0,0 0,0 

Zusatzvergütung 
Ausschusstätigkeit 

0,6 0,6 0,0 0,0 1,3 

Gesamtvergütung  15,2 13,8 2,1 11,7 13,0 

 

4.2. Vergütung vom 2. August 2022 bis 31. Dezember 2022 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ab 2. August 2022 sieht eine jährliche feste Vergütung vor, 
deren Höhe im Einzelnen von den übernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. in dessen 
Ausschüssen abhängt, ohne eine variable, aktienbasierte oder sonstige erfolgsorientierte 
Vergütungskomponente. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche feste Vergütung von 
EUR 30.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Linus Digital Finance AG erhält eine jährliche 
feste Grundvergütung von EUR 40.000 und jeder Stellvertreter von EUR 35.000.  

Für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss erhalten die Aufsichtsratsmitglieder zusätzlich zu 
ihrer Grundvergütung eine feste Vergütung von jährlich EUR 5.000 und für die Mitgliedschaft in 
einem anderen Ausschuss des Aufsichtsrats von jährlich EUR 2.500, der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses zusätzlich zu seiner Grundvergütung eine feste Vergütung von jährlich 
EUR 10.000 und der Vorsitzende eines anderen Ausschusses von EUR 5.000, jeweils sofern der 
jeweilige Ausschuss im Geschäftsjahr getagt hat. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats entfallenden 
Beträge. 
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TEUR 
Verena 

Mohaupt 
(Vors.) 

Christian 
Vollmann 

(Stv. Vors.) 

Prof. Dr. Axel 
Wieandt 

Jennifer 
Brenke 

Kristian 
Schmidt-

Garve 

Festvergütung 16,5 14,5 12,4 12,4 12,4 

Zusatzvergütung 
Ausschusstätigkeit 

2,1 0,0 3,8 0,0 2,1 

Gesamtvergütung  18,6 14,5 16,2 12,4 14,5 

 

 

Gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG ist eine vergleichende Darstellung der jährlichen 
Veränderung der Ertragslage des Unternehmens für die letzten fünf Jahre zu geben. Diese muss 
die durchschnittliche Vergütung aller Mitarbeiter (FTE) sowie die Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats enthalten.  

Allerdings bietet § 26j Abs. 2 Satz 2 Einführungsgesetz zum Aktiengesetz (EGAktG) die 
Möglichkeit, ab dem Jahr 2021 die Durchschnittsvergütung der Beschäftigten zu melden 
(„Übergangsregelung“). Dies lässt sich auf die Vergütung der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder und die Ertragsentwicklung übertragen. Im Falle des Unternehmens 
werden die Informationen ab 2021 erstellt, da es vor dem Börsengang 2021 keine 
vergleichbaren Informationen gibt. Aufgrund des Börsengangs im Mai 2021 ist es nicht möglich, 
die historische Performance des Unternehmens mit der Vergütung der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder zu vergleichen. Dieser und der vertikale Vergleich werden in den 
kommenden Jahren im Rahmen der Übergangsregelung sukzessive aufgebaut.  

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Unternehmens seit 2021. Die Tabelle enthält die 
gewährten und geschuldeten Vergütungen für die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats in den Jahren 2021 und 2022 sowie die Performance-Indikatoren Konzernumsatz 
(IFRS) und EBT. Die durchschnittliche Vergütung aller Mitarbeiter (FTE) ist ebenfalls angegeben. 

TEUR 2022 2021  2022 vs. 2021 

Vergütung Vorstand    

David Neuhoff 653 1.590 (58,9 %) 

Frederic Olbert 424 1.019 (58,4 %) 

Lucas Boventer (ab 1. Oktober 2022) 74 -- -- 

Dr. Christopher Danwerth (ab 1. Oktober 2022) 38 -- -- 

    

Vergütung Aufsichtsrat    

Verena Mohaupt 33,9 30,9 9,7 % 

Christian Vollmann 28,3 23,5 20,4 % 

Jennifer Brenke 24,1 20 20,5 % 

Kristian Schmidt-Grave 27,5 22,5 22,2 % 

Prof. Dr. Axel Wieandt (ab 24. Juni 2022) 18,3 -- -- 

    

Ertragslage    

Jahresfehlbetrag (13.981) (10.760) (29,9 %) 

Umsatzerlöse (Konzern) 8.029 12.120 (33,8 %) 

EBT (Konzern) (15.646) (13.397) (16,8 %) 

    

Durchschnittsvergütung der Beschäftigten    

Mitarbeitervergütung (FTE) 97,6 97,6 0 % 
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An die Linus Digital Finance AG 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der Linus Digital Finance AG, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 

2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den 

Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.   

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die 

Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf 

den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter 

Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG 

(IDW PS 870) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 

haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: 

Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die 

Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / 

vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, 

einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner 

sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 

eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 

wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber 

ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.   

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 

Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die 

formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG 

haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben 

oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.  

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter 

Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen 

aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die 

inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die 

angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält.  
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche 

irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in 

diesem Zusammenhang nichts zu berichten.   

 

Berlin, 28. April 2023 

Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Dr. Röders Nasirifar  

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen durch Rundung Differenzen zu den 
mathematisch exakten Werten (Geldbeträge (EUR, TEUR); Prozentangaben (%) etc.) auftreten.  

Im Text wird in der Regel das generische Maskulinum verwendet, wobei alle Geschlechter gleichermaßen gemeint 
sind. 
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